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LEGAL UPDATE ARBEITSRECHT 

München, 05.09.2024 

BAG: Feiertagszuschlag richtet sich nach regel-

mäßigem Arbeitsort 

Dr. Julian Stassek 

Erbringt der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung 

nicht stets am selben Ort, kann unklar sein, ob 

ihm Zuschläge für Feiertagsarbeit zustehen. 

Schuld sind die länderspezifischen Feiertagsre-

gelungen. Welche Feiertage sind z.B. maßgeb-

lich, wenn der Arbeitnehmer in einem anderen 

Bundesland im Homeoffice arbeitet? Oder: Was 

gilt, wenn der Arbeitnehmer an Allerheiligen in 

ein Bundesland geschickt wird, in dem dieser 

Tag kein Feiertag ist?  

Sachverhalt 

Letzteren Fall hatte der Sechste Senat des Bun-

desarbeitsgerichts (BAG) zu entscheiden (6 

AZR 38/24). Der Kläger war seit 1996 als tech-

nische Fachkraft in einer Klinik in Nordrhein-

Westfalen beschäftigt. Der Tarifvertrag für den 

öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) fand auf 

das Arbeitsverhältnis Anwendung. An Allerheili-

gen (01.11.2021) besuchte der Kläger auf An-

ordnung seines Arbeitgebers eine Fortbildung in 

Hessen. Allerheiligen ist in Nordrhein-Westfa-

len, nicht aber in Hessen gesetzlicher Feiertag 

(§ 1 Abs. 1 Hessisches Feiertagsgesetz, § 2 

Abs. 1 Feiertagsgesetz NW). Der Kläger er-

brachte seine Arbeitsleistung also in einem 

Bundesland, in dem der Arbeitstag gar kein ge-

setzlicher Feiertag war. Trotzdem begehrte der 

Kläger einen Feiertagszuschlag nach § 43 Nr. 5 

Abs. 1, § 8 Abs. 1 lit. d TV-L. Zu Recht? 

Die Entscheidung des BAG 

Ja, entschied das BAG. Maßgeblich ist der re-

gelmäßige Beschäftigungsort. Der lag hier in 

Nordrhein-Westfalen. Arbeitet der Arbeitneh-

mer an einem Tag, der nach den Vorschriften, 

die an seinem regelmäßigen Beschäftigungsort 

gelten, ein Feiertag ist, sind Feiertagszuschläge 

zu zahlen. Ob sich der Arbeitnehmer an dem 

Feiertag tatsächlich dort befindet, darauf kommt 

es nicht an.  

Zwingend war die Entscheidung des BAG kei-

nesfalls. Der TV-L selbst bietet wenig Anhalts-

punkte: § 8 Abs. 1 lit. d TV-L spricht schlicht von 

„Feiertagsarbeit“, ohne dass dieser Begriff an-

derweitig näher definiert wird. Der beklagte Ar-

beitgeber hatte in den Vorinstanzen argumen-

tiert, der Begriff der „Feiertagsarbeit“ setze vo-

raus, dass am Arbeitsort ein gesetzlicher Feier-

tag bestimmt sei. Arbeitsort sei im Sinne des Er-

füllungsortes zu verstehen, welcher für die 

Dauer der Fortbildung in Hessen gewesen sei. 

Da allerdings aus dem Wortlaut gerade nicht 

hervorgeht, ob an den tatsächlichen Ort der Ar-

beitsleitung (Hessen) oder den arbeitsvertrag-

https://www.bundesarbeitsgericht.de/presse/feiertagszuschlaege-massgeblichkeit-des-regelmaessigen-beschaeftigungsorts/
https://www.bundesarbeitsgericht.de/presse/feiertagszuschlaege-massgeblichkeit-des-regelmaessigen-beschaeftigungsorts/
https://oeffentlicher-dienst.info/g/tv-l
https://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?templateID=document&xid=169523,1&task=chose_fliesstext
https://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=172502774261626449&sessionID=18494586292117932474&chosenIndex=Dummy_nv_68&templateID=document&source=context&source=context&highlighting=off&xid=166902,3
https://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=172502774261626449&sessionID=18494586292117932474&chosenIndex=Dummy_nv_68&templateID=document&source=context&source=context&highlighting=off&xid=166902,3
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lich vereinbarten regelmäßigen Beschäfti-

gungsort (Nordrhein-Westfalen) angeknüpft 

werden sollte, war dieser Schluss keinesfalls 

zwingend. 

Abzustellen war deswegen auf den Sinn und 

Zweck der Vorschrift. Die erste Instanz, das Ar-

beitsgericht Münster, hatte hierzu eine Ent-

scheidung des Bundesarbeitsgerichts aus 2021 

herangezogen, wonach derartige Zuschlagsre-

gelungen dem Ausgleich der mit Sonderformen 

der Arbeit einhergehenden Mehrbelastungen 

dienen (10 AZR 130/19). Daraus ergebe sich, 

dass auf den regelmäßigen Arbeitsort abzustel-

len sei. Wenn der Arbeitstag dort ein Feiertag 

sei, bedeute die Erbringung der Arbeitsleitung 

eine Mehrbelastung, weil das persönliche Um-

feld und die Kollegen des Arbeitnehmers an sei-

nem regelmäßigen Arbeitsort nicht arbeiten 

müsste, der Arbeitnehmer hingegen schon.  

Das Landesarbeitsgericht Hamm ist dem in 

zweiter Instanz nicht gefolgt (11 Sa 936/23). 

Hätte auf das Umfeld des Arbeitnehmers abge-

stellt werden sollen, hätten die Tarifparteien auf 

den Wohnsitz des Arbeitnehmers abgestellt. 

Sinn und Zweck der Vorschrift könne nur sein, 

einen Ausgleich für ausnahmsweise getätigte 

tatsächliche Arbeit zu gewähren, die andernfalls 

unter das Beschäftigungsverbot des § 9 ArbZG 

fallen würde. Damit sei es nicht vereinbar, auf 

den regelmäßigen Beschäftigungsort abzustel-

len. Der Arbeitgeber könne sonst ohne Zu-

schlagspflicht Feiertagsarbeit in einem anderen 

Bundesland, in dem, wie hier in Hessen, der Ar-

beitstag kein gesetzlicher Feiertag sei, anord-

nen.  

Das hat das BAG nicht überzeugt. 

Bedeutung für die Praxis 

Das Urteil ist zu begrüßen. Zwar urteilte das 

Bundesarbeitsgericht schon 2005 (5 AZR 

475/04), dass tarifliche Feiertagszuschläge in 

Abwesenheit deutlich erkennbarer, abweichen-

der Regelungen an die gesetzlichen Feiertage 

am Beschäftigungsort anknüpfen. Dass indes 

mit der Formulierung „Beschäftigungsort“ an 

Klarheit wenig gewonnen war, zeigen die Aus-

führungen des Landesarbeitsgerichts Hamm, 

wonach sich aus dem allgemeinen Sprachver-

ständnis ergebe, dass der Beschäftigungsort 

als der Ort zu verstehen sei, an dem tatsächlich 

Arbeit verrichtet wird. Dass stattdessen der re-

gelmäßige Beschäftigungsort gemeint war, 

stellte das BAG nun erfreulicherweise klar.  

Unmittelbare Relevanz hat das Urteil für Be-

schäftigte, die unter den Tarifvertrag für den öf-

fentlichen Dienst der Länder (TV-L) fallen. Ob 

die insoweit wortgleichen §§ 8 der TVöD Bund 

und TVöD VKA ebenso auszulegen sind, wird 

sich erst anhand der Urteilsgründe klären las-

sen.  

Unabhängig davon sind Arbeitgeber gut bera-

ten, bei der Gewährung von Feiertagszuschlä-

gen eindeutige Regelungen in ihre Arbeitsver-

träge mit aufzunehmen - besonders dann, wenn 

ihre Mitarbeiter häufig auf Dienstreisen, Fortbil-

dungen oder im Rahmen von Home-Office in 

anderen Bundesländern tätig werden. 

Das Urteil könnte aber auch für die Auslegung 

des gesetzlichen Verbots der Feiertagsarbeit, 

§ 9 ArbZG, und der Entgeltfortzahlung an Feier-

tagen, § 2 EFZG relevant werden. So vertritt der 

5. Senat des BAG, für das Verbot der Feiertags-

arbeit komme es auf den tatsächlichen Arbeits-

ort an (5 AZR 483/12). Der regelmäßige Be-

schäftigungsort spielte in diesem Zusammen-

hang bisher keine Rolle. Die ganz überwie-

gende Literatur nimmt darüber hinaus an, dass 

es für die Entgeltfortzahlungspflicht nach § 2 

EFZG ebenso darauf ankommt, ob am tatsäch-

lichen Arbeitsort ein gesetzlicher Feiertag be-

stimmt ist. Auch hier kam es bislang nicht auf 

den regelmäßigen Beschäftigungsort an. Ob 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/10-azr-130-19/
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/hamm/lag_hamm/j2024/11_Sa_936_23_Urteil_20240111.html
https://lexetius.com/2005,1090
https://lexetius.com/2005,1090
https://dejure.org/gesetze/ArbZG/9.html
https://dejure.org/gesetze/EntgFG/2.html
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/5-azr-483-12/
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sich nun eine Rechtsprechungsänderung an-

bahnt, bleibt ebenfalls bis zur Veröffentlichung 

der Urteilsgründe abzuwarten. 

 

Hinweis 
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